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1.   Inanspruchnahme von Informanten und Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Personen) im 
Rahmen der Strafverfolgung 

1.1   Grundsätzliches 

1.1.1  

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind Polizei und Staatsanwaltschaft in zunehmendem Maße auf Informationen 
und Hinweise aus der Öffentlichkeit angewiesen. Diese lassen sich oft nur gegen Zusicherung der 
Vertraulichkeit gewinnen.

1.1.2  

Darüber hinaus ist bei bestimmten Erscheinungsformen der Kriminalität der Einsatz von V-Personen 
erforderlich. Sie können regelmäßig nur dann für eine Mitarbeit gewonnen werden, wenn ihnen die 
Geheimhaltung ihrer Identität zugesichert wird.

1.1.3  

Die Inanspruchnahme von Informanten und der Einsatz von V-Personen sind als zulässige Mittel der 
Strafverfolgung in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs 
und der Obergerichte anerkannt.

1.1.4  

Der Zeugenbeweis ist eines der wichtigsten Beweismittel, das die Strafprozessordnung zur 
Wahrheitsforschung zur Verfügung stellt. Die besondere Natur dieses Beweismittels gebietet es 
grundsätzlich, dass der Zeuge vor der Staatsanwaltschaft und / oder dem Gericht aussagt. Daher kann 
Informanten und V-Personen nur nach den folgenden Grundsätzen Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung 
zugesichert werden.

1.2   Begriffsbestimmungen 

1.2.1  

Informant ist eine Person, die im Einzelfall bereit ist, gegen Zusicherung der Vertraulichkeit der 
Strafverfolgungsbehörde Informationen zu geben.

1.2.2  

V-Person ist eine Person, die, ohne einer Strafverfolgungsbehörde anzugehören, bereit ist, diese bei der 
Aufklärung von Straftaten in der Regel auf längere Zeit vertraulich zu unterstützen und deren Identität 
grundsätzlich geheim gehalten wird.

1.3   Voraussetzungen der Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung 

1.3.1  

Die Inanspruchnahme von Informanten und der Einsatz von V-Personen gebieten eine Abwägung der 
strafprozessualen Erfordernisse der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme und der vollständigen 
Sachverhaltserforschung einerseits und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Zusicherung der 
Vertraulichkeit/Geheimhaltung andererseits. Hierbei ist der Grundsatz des rechtsstaatlichen fairen 
Verfahrens zu beachten.

1.3.1.1  



Die Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung kommt im Bereich der Schwerkriminalität, der 
organisierten Kriminalität, des illegalen Betäubungsmittel- und Waffenhandels, der Falschgeldkriminalität 
und der Staatsschutzdelikte in Betracht.

1.3.1.2  

Im Bereich der mittleren Kriminalität bedarf es einer besonders sorgfältigen Prüfung des Einzelfalls. Die 
Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung wird ausnahmsweise dann in Betracht kommen, wenn durch 
eine Massierung gleichartiger Straftaten ein die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder die Allgemeinheit 
ernsthaft gefährdender Schaden eintreten kann.

1.3.1.3  

In Verfahren der Bagatellkriminalität kommt die Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung nicht in 
Betracht.

1.3.2  

Informanten dürfen nur in Anspruch genommen, V-Personen nur eingesetzt werden, wenn die Aufklärung 
sonst aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Werden sie in Anspruch genommen bzw. eingesetzt, so 
ist Ziel der weiteren Ermittlungen das Beschaffen von Beweismitteln, die den strafprozessualen 
Erfordernissen der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme entsprechen und einen Rückgriff auf diese 
Personen erübrigen.

1.3.3  

Einem Informanten darf Vertraulichkeit nur zugesichert werden, wenn dieser bei Bekanntwerden seiner 
Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden erheblich gefährdet wäre oder unzumutbare Nachteile 
zu erwarten hätte.

1.3.4  

Der Einsatz von Minderjährigen als V-Personen ist nicht zulässig.

1.4   Umfang und Folgen der Zusicherung 

Staatsanwaltschaft und Polizei sind an die Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung gebunden. Die 
Bindung entfällt grundsätzlich, wenn

–  die Information wissentlich oder leichtfertig falsch gegeben wird,
 
–  die V-Person von einer Weisung vorwerfbar abweicht,

 
–  sich eine strafbare Tatbeteiligung des Empfängers der Zusicherung herausstellt,

 
–  die V-Person sich bei ihrer Tätigkeit für die Strafverfolgungsbehörden strafbar macht, oder

 
–  die V-Person sich sonst als unzuverlässig erweist.

 
Hierauf ist der Informant/die V-Person vor jeder Zusicherung hinzuweisen.

1.5   Verfahren 

1.5.1  

Über die Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung entscheidet im Bereich der Staatsanwaltschaft der 
Behördenleiter oder ein von ihm besonders bezeichneter Staatsanwalt, bei Gefahr im Verzug der 
Dezernent.

Im Polizeibereich werden entsprechende Regelungen getroffen.



1.5.2  

Vor der Zusicherung der Vertraulichkeit gegenüber einem Informanten ist die Einwilligung der 
Staatsanwaltschaft herbeizuführen, es sei denn, dass der Untersuchungszweck gefährdet würde.

Ist die Einwilligung nach Satz 1 nicht herbeigeführt worden, so ist die Staatsanwaltschaft unverzüglich zu 
unterrichten.

1.5.3  

Soll eine V-Person in einem Ermittlungsverfahren gezielt eingesetzt werden, so ist zur Bestätigung der 
zugesicherten Geheimhaltung für diesen Einsatz die Einwilligung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen. 
Kann die Einwilligung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so ist die Staatsanwaltschaft unverzüglich über 
den Einsatz zu unterrichten.

1.5.4  

In begründeten Ausnahmefällen unterrichtet die Polizei die Staatsanwaltschaft auch über die Identität des 
Informanten/der V-Person. Vertraulichkeit/Geheimhaltung ist zu gewährleisten.

1.5.5  

Die Zusage der Vertraulichkeit/Geheimhaltung umfasst neben den Personalien auch die Verbindung zu 
Strafverfolgungsbehörden sowie alle Umstände, aus denen Rückschlüsse auf die Eigenschaft als 
Informant/V-Person gezogen werden könnten.

1.5.6  

Die Staatsanwaltschaft fertigt über das Gespräch mit der Polizei über die Mitwirkung des Informanten/der V-
Person und über die getroffene Entscheidung ohne Nennung des Namens einen Vermerk zu den 
Generalakten 4110.

Vertrauliche Behandlung ist sicherzustellen.

Die Polizei verfährt entsprechend.


